
Wahlvorstand für die Wahl des ÖRTLICHEN PERSONALRATS am BBZ für Hörgeschädigte 

Erwin-Kern-Straße 1-3, 79252 Stegen 

 

Lukas Heitz ♦ ÖWV Vorsitzender ♦ Erwin-Kern-Str. 1-3 ♦ 79252 Stegen ♦ lukas.heitz@bbzstegen.de  

 

Stegen, 7. Februar 2024  

 

Wahlausschreiben für den 

ÖPR 2024 am BBZ Stegen 

nach §§ 9 bis 17 LPVGWO  

  
Gem. § 10 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) 

ist am BBZ Stegen ein Örtlicher Personalrat für das BBZ 

Stegen zu wählen.  

Die Beamt:innen und Arbeitnehmer:innen wählen ihre 

Vertreter:innen in getrennten Wahlgängen (Gruppenwahl).  

Ort und Zeit der Wahl sind für HPR, BPR und ÖPR gleich und 

zwar:    

Wahltag: 18. Juni 2024, bis 14 Uhr  

Wahlort: Raum DW-122, Haus 0 (Verwaltg.), 

Erwin-Kern-Str. 1-3, 79252 Stegen 

 

Die Auszählung der Stimmen findet 

statt am 18. Juni 24 um 15 Uhr. 

  

Die Wahl ist nur gültig, wenn die amtlichen Stimmzettel, 
Stimmzettelumschläge und die Erklärung zur Briefwahl 
verwendet werden und diese im amtlichen 
Wahlbriefumschlag rechtzeitig beim Örtlichen 
Wahlvorstand eintreffen. Für jeden Stimmzettel ist der 
passende Stimmzettelumschlag zu verwenden. Die 
Briefwahlerklärung gilt ggf. für alle drei Wahlen (ÖPR, BPR 
und HPR).  

Die Abteilungsleiter:innen der verschiedenen Schulen und 
Bereiche sind zu Wahlhelfer:innen bestellt (§ 1 
Wahlordnung, WO) und organisieren die Verteilung der 
Wahlunterlagen an die Wahlberechtigten. Bei längerer 
Abwesenheit von der Dienststelle während des 
Wahlzeitraums ist auf Wunsch eine kostenfreie 
Rücksendung per Post möglich.  

  

Das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und die 

Wahlordnung (WO) können in Papierform beim Örtlichen  

Wahlvorstand oder über  www.landesrecht-bw.de 

(Stichwort: LPVG) eingesehen werden.  

 

Die Zahl der laut § 5 WO in der Regel wahlberechtigten  

Beschäftigten beträgt   

Insgesamt  202 = 100% 

Frauen:   153 = 76% 

Männer:   49 = 24% 

Davon sind Beamt:innen:  91 = 45% 

Frauen:   70 = 77% 

Männer:   21 = 23% 

Davon sind Arbeitnehmer:innen:  111 = 55% 

Frauen:   83 = 75% 

Männer:   28 = 25% 

  

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Örtlichen  

Personalrats beträgt   

Insgesamt  7 Mgl.  

Frauen:   5 Mgl.  

Männer:   

Davon entfallen auf die  

2 Mgl.  

Gruppe der Beamt:innen   3 Sitze  

Frauen   2 Sitze  

Männer  1 Sitze  

Gruppe der Arbeitnehmer:innen  4 Sitze  

Frauen  3 Sitze  

Männer  1 Sitze  

  

Frauen und Männer sollen im Personalrat und in den 

Gruppen entsprechend ihren Anteilen an den Beschäftigten 

vertreten sein. (LPVG § 11, Abs. 1)  
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Die Sitzverteilungen auf Frauen und Männer sind zur 

Orientierung. Die reale Sitzverteilung innerhalb des 

Wahlvorschlages wird auf Basis der erreichten 

Stimmenzahlen festgelegt.  

Wahlberechtigt ist, wer die Voraussetzungen der §§ 8 und 

98 LPVG erfüllt und in das Wählerverzeichnis der 

Dienststelle, bei der er:sie beschäftigt ist, eingetragen ist.  

Das Wählerverzeichnis liegt spätestens ab dem  

16. Mai bis zum 14. Juni 2024, 18 Uhr  

während  der  Dienststunden  im  Original  bei  dem  

Vorsitzenden des Örtlichen Wahlvorstands und als 

Zweitschrift bei im Raum DW-122 (Haus 0) zur Einsicht der 

Beschäftigten auf. Einsprüche gegen die Richtigkeit des 

Wählerverzeichnisses können nur schriftlich innerhalb 

dieser Auflegungsfrist beim Örtlichen Wahlvorstand 

eingelegt werden (§ 6 Abs. 5 WO).  

  

Die wahlberechtigten Beschäftigten werden aufgefordert, 

innerhalb von zwölf Arbeitstagen nach Erlass dieses 

Wahlausschreibens  ab  Mittwoch, 7. Februar 2024, 

8.30 Uhr bis spätestens Freitag, 23. Februar 2024, 

16.00 Uhr  

beim Vorsitzenden des Örtlichen Wahlvorstands  

Lukas Heitz oder per Post an obige Adresse 

Wahlvorschläge für jede Gruppe getrennt einzureichen.   

  

Auf die §§ 11, 12, 13 der Wahlordnung zum LPVG wird 
hingewiesen. Dort sind u. a. geregelt:  

- Wie viele Bewerber:innen der Wahlvorschlag mindestens 

enthalten und wie hoch der Anteil der Frauen und Männer 

sein soll.  

- Welche Bewerberangaben der Wahlvorschlag sowie in 

welcher Form enthalten soll.   

- Durch wen der Wahlvorschlag unterzeichnet werden 

muss.  

- Jede:r Bewerber:in kann nur auf einem Wahlvorschlag 

benannt werden.  

  

- Die schriftliche Zustimmung der Bewerberin bzw. des 

Bewerbers ist dem Wahlvorschlag beizufügen.  

- Jeder Wahlvorschlag kann mit einem Kennwort versehen 

werden.  

Wahlvorschläge von wahlberechtigten Beschäftigten 

müssen von mindestens einem Zwanzigstel 

wahlberechtigten Gruppenangehörigen (das sind in der 

Gruppe der Beamt:innen 5, in der Gruppe der 

Arbeitnehmer:innen 6 Personen) unterzeichnet sein.  

Wahlvorschläge, die von einer in der Dienststelle 

vertretenen Gewerkschaft eingereicht werden, bedürfen 

nur der Unterschrift eines zeichnungsberechtigten Mitglieds 

des Vorstands dieser Gewerkschaft auf Kreisebene.  

 

Unterschriften unter einem Wahlvorschlag und 

Zustimmungserklärungen von Bewerber:innen können nicht 

zurückgenommen werden.  

Zu spät eingereichte Wahlvorschläge werden als ungültig 

zurückgewiesen (§15 Abs. 5 Nr. 1 WO).  

  

Wählbar sind Wahlberechtigte, welche die Voraussetzung 

der §§ 9 und 98 LPVG erfüllen und in einen der 

Wahlvorschläge aufgenommen wurden, die vom Örtlichen 

Wahlvorstand öffentlich bekannt gemacht werden.   

  

Die gültigen Wahlvorschläge werden spätestens ab dem 

XXXXX.  bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses in den 

Dienststellen bzw. Schulen ausgehängt.  

  

Für die Wahl wird gemäß § 23 und § 24 der Wahlordnung 

Briefwahl angeordnet.  

  

Die Sitzung des Örtlichen Wahlvorstands, in der das 

Wahlergebnis abschließend festgestellt wird, findet am 18. 

Juni 2024 um 15 Uhr im Besprechungsraum 1. OG, Haus 0 

statt. Diese Sitzung ist allen Beschäftigten der Dienststelle, 

für die der Örtliche Personalrat gewählt wird, zugänglich.  

  

Vom 7.2.2024 an ist dieses Wahlausschreiben in der 

Verwaltung des BBZ Stegen bis zur Bekanntmachung der 

Wahlergebnisse ausgehängt. 

 

 

            

Lukas Heitz       Rita Groß      Antje Merz  

Vorsitzende       stellv. Vorsitzende      Mitglied   
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